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Der Versicherungsumfang 
 
 
1 Was ist versichert? 
 
1.1 Wir bieten Versicherungsschutz bei Un-
fällen, die der versicherten Person während 
der Wirksamkeit des Vertrages zustoßen. 
 
1.2 Der Versicherungsschutz umfasst Unfäl-
le in der ganzen Welt. 
 
1.3 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicher-
te Person durch ein plötzlich von außen auf 
ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfall-
ereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschä-
digung erleidet. 
 
1.4 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine 
erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen 
oder Wirbelsäule 
− ein Gelenk verrenkt wird oder 
− Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln 

gezerrt oder zerrissen werden.  
 
1.5 Auf die Regelungen über die Einschrän-
kungen der Leistung (Ziffer 3), nicht versi-
cherbare Personen (Ziffer 4) sowie die Aus-
schlüsse (Ziffer 5) weisen wir hin. Sie gelten 
für alle Leistungsarten. 
 
 

2 Welche Leistungsarten können 
vereinbart werden? 
 
Die Leistungsarten, die Sie vereinbaren 
können, werden im folgenden oder in zu-
sätzlichen Bedingungen beschrieben.  
 
Die von Ihnen mit uns vereinbarten Leis-
tungsarten und die Versicherungssummen 
ergeben sich aus dem Vertrag. 
 
2.1 Invaliditätsleistung 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, 
gilt: 
 
2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung: 
 
2.1.1.1 Die versicherte Person ist durch den 
Unfall auf Dauer in ihrer körperlichen oder 
geistigen Leistungsfähigkeit beeinträchtigt 
(Invalidität). 
 
Die Invalidität ist  
− innerhalb eines Jahres nach dem Unfall 
eingetreten und 
− innerhalb von fünfzehn Monaten nach 
dem Unfall von einem Arzt in Textform 
festgestellt und von Ihnen bei uns geltend 
gemacht worden. 
 
2.1.1.2 Kein Anspruch auf Invaliditätsleis-
tung besteht, wenn die versicherte Person 
unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach 
dem Unfall stirbt. 
 
2.1.2 Art und Höhe der Leistung: 
 
2.1.2.1 Die Invaliditätsleistung zahlen wir 
 
− als Kapitalbetrag bei Unfällen der versi-
cherten Person vor Vollendung des 65. Le-
bensjahres, 
− als Rente nach Ziffer 2.1.2.3 bei Unfällen 
nach diesem Zeitpunkt. 
 
2.1.2.2 Grundlage für die Berechnung der 
Leistung bilden die Versicherungssumme 
und der Grad der unfallbedingten Invalidi-
tät.  
 

2.1.2.2.1 Bei Verlust oder völliger Funkti-
onsunfähigkeit der nachstehend genannten 
Körperteile und Sinnesorgane gelten aus-
schließlich, soweit nicht etwas anderes ver-
einbart ist, die folgenden Invaliditätsgrade:  
 
Arm                     70 % 
Arm bis oberhalb des 
   Ellenbogengelenks                   65 % 
Arm unterhalb des  
   Ellenbogengelenks                   60 % 
Hand                     55 % 
Daumen                    20 % 
Zeigefinger                    10 % 
anderer Finger                      5 % 
 
Bein über der Mitte des 
   Oberschenkels                    70 % 
Bein bis zur Mitte des 
   Oberschenkels                    60 % 
Bein bis unterhalb des  
   Knies                     50 % 
Bein bis zur Mitte des 
   Unterschenkels                   45 % 
Fuß                     40 % 
große Zehe                      5 % 
andere Zehe                      2 % 
 
Auge                     50 % 
Gehör auf einem Ohr                   30 % 
Geruchssinn                    10 % 
Geschmackssinn                      5 % 
 
Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbe-
einträchtigung gilt der entsprechende Teil 
des jeweiligen Prozentsatzes. 
 
2.1.2.2.2 Für andere Körperteile und Sin-
nesorgane bemisst sich der Invaliditätsgrad 
danach, inwieweit die normale körperliche 
oder geistige Leistungsfähigkeit insgesamt 
beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich 
medizinische Gesichtspunkte zu berücksich-
tigen. 
 
2.1.2.2.3 Waren betroffene Körperteile oder 
Sinnesorgane oder deren Funktionen bereits 
vor dem Unfall dauernd beeinträchtigt, wird 
der Invaliditätsgrad um die Vorinvalidität 
gemindert. Diese ist nach Ziffer 2.1.2.2.1 
und Ziffer 2.1.2.2.2 zu bemessen. 
 
2.1.2.2.4 Sind mehrere Körperteile oder 
Sinnesorgane durch den Unfall beeinträch-
tigt, werden die nach den vorstehenden 
Bestimmungen ermittelten Invaliditätsgrade 
zusammengerechnet. Mehr als 100 % wer-
den jedoch nicht berücksichtigt. 
 
2.1.2.3 Wird nach Ziffer 2.1.2.1 Rente ge-
zahlt, werden an Stelle einer Kapitalleis-
tung von jeweils 1.000 Euro die folgenden 
Jahresrentenbeträge gezahlt. 
 
Der Jahresrentenbetrag richtet sich nach 
dem am Unfalltag vollendeten Lebensjahr 
der versicherten Person. 
 
Alter    Betrag der Jahresrente in Euro      
               Männer                    Frauen 
_________________________________ 
 
65             83,28                      68,94 
66             86,09                      70,99 
67             89,07                      73,17 
68             92,26                      78,03 
69             95,69                      80,77 
 
70             99,39                      83,75 
71           103,40                      86,98 
72           107,72                      90,51 
73           112,40                      94,33 
74           122,70                      98,46 
75 und 
darüber   128,34                     102,92 

Die Rente zahlen wir rückwirkend ab Be-
ginn des Monats, in dem sich der Unfall 
ereignet hat, bis zum Ende des Monats, in 
dem die versicherte Person stirbt. Sie wird 
monatlich im Voraus gezahlt. 
 
2.1.2.4 Stirbt die versicherte Person 
− aus unfallfremder Ursache innerhalb ei-
nes Jahres nach dem Unfall oder 
− gleichgültig, aus welcher Ursache, später 
als ein Jahr nach dem Unfall, 
und war ein Anspruch auf Invaliditätsleis-
tung entstanden, leisten wir nach dem Inva-
liditätsgrad, mit dem auf Grund der ärztli-
chen Befunde zu rechnen gewesen wäre. 
 
2.2 Übergangsleistung 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, 
gilt: 

 
2.2.1 Voraussetzungen für die Leistung: 
 
Die normale körperliche oder geistige Leis-
tungsfähigkeit der versicherten Person ist 
im beruflichen oder außerberuflichen Be-
reich unfallbedingt 
 
2.2.1.1  
- nach  Ablauf  von  sechs Monaten vom  
  Unfalltag an gerechnet und 
- ohne Mitwirkung von  Krankheiten oder  
  Gebrechen 
noch um mindestens 50 % beeinträchtigt.  
 
Diese Beeinträchtigung hat innerhalb der 
sechs Monate ununterbrochen bestanden.  
 
Sie ist von Ihnen spätestens sieben Monate 
nach Eintritt des Unfalles unter Vorlage 
eines ärztlichen Attestes bei uns geltend 
gemacht worden. 
 
2.2.1.2 
- nach  Ablauf  von   drei  Monaten  vom  
  Unfalltag an gerechnet und 
- ohne Mitwirkung von  Krankheiten oder  
  Gebrechen 
noch um 100 % beeinträchtigt.  
 
Diese Beeinträchtigung hat innerhalb der 
drei Monate ununterbrochen bestanden.  
 
Sie ist von Ihnen spätestens vier Monate 
nach Eintritt des Unfalles unter Vorlage 
eines ärztlichen Attestes bei uns geltend 
gemacht worden. 
 
2.2.2 Art und Höhe der Leistung:  
 
Die Übergangsleistung wird  
- gem. Ziffer 2.2.1.1 in Höhe der vereinbar-
ten Versicherungssumme gezahlt. 
- gem. Ziffer 2.2.1.2 in Höhe der Hälfte der 
vereinbarten Versicherungssumme gezahlt. 
Dieser Betrag wird auf einen Anspruch nach 
Ziffer 2.2.1.1 angerechnet. 
 
2.3 Tagegeld 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, 
gilt: 
 
2.3.1 Voraussetzungen für die Leistung:  
 
Die versicherte Person ist unfallbedingt 
- in der Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt und 
- in ärztlicher Behandlung. 
 
2.3.2 Höhe und Dauer der Leistung: 
 
Das Tagegeld wird nach der vereinbarten 
Versicherungssumme berechnet. Es wird 
nach dem festgestellten Grad der Beein-
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trächtigung der Berufstätigkeit oder Be-
schäftigung abgestuft. 
 
Das Tagegeld wird für die Dauer der ärztli-
chen Behandlung, längstens für ein Jahr, 
vom Unfalltag an gerechnet, gezahlt. 
 
2.4 Krankenhaustagegeld 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, 
gilt: 

 

2.4.1 Voraussetzungen für die Leistung: 
 
Die versicherte Person befindet sich wegen 
des Unfalles in medizinisch notwendiger 
vollstationärer Heilbehandlung. 
 
Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien und 
Erholungsheimen gelten nicht als medizi-
nisch notwendige Heilbehandlung. 
 
2.4.2 Höhe und Dauer der Leistung: 
 
Das Krankenhaustagegeld wird in Höhe der 
vereinbarten Versicherungssumme für jeden 
Kalendertag der vollstationären Behand-
lung gezahlt, längstens jedoch für zwei Jah-
re, vom Unfalltag an gerechnet. 
 
2.5 Genesungsgeld 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, 
gilt: 

 

2.5.1 Voraussetzungen für die Leistung: 
 
Die versicherte Person ist aus der vollstati-
onären Behandlung entlassen worden und 
hatte Anspruch auf Krankenhaustagegeld 
nach Ziffer 2.4. 
 
2.5.2 Höhe und Dauer der Leistung: 
 
Das Genesungsgeld wird in Höhe der ver-
einbarten Versicherungssumme für die glei-
che Anzahl von Kalendertagen gezahlt, für 
die wir Krankenhaustagegeld leisten, längs-
tens für 100 Tage. 
 
2.6 Todesfallleistung 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, 
gilt: 
 
2.6.1 Voraussetzungen für die Leistung:  
 
Die versicherte Person ist infolge des Unfal-
les innerhalb eines Jahres gestorben. 
 
Auf die besonderen Pflichten nach Ziffer 
7.5 weisen wir hin. 
 
2.6.2 Höhe der Leistung: 
 
Die Todesfallleistung wird in Höhe der ver-
einbarten Versicherungssumme gezahlt. 
 
2.7 Bergungskosten 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, 
gilt: 
 
2.7.1 Voraussetzungen für die Leistung:  
 
Die versicherte Person hat einen unter den 
Versicherungsvertrag fallenden Unfall erlit-
ten. 
 
2.7.2 Höhe der Leistung: 
 
Wir leisten insgesamt bis zur Höhe der ver-
einbarten und im Vertrag festgelegten Ver-

sicherungssumme die entstandenen not-
wendigen Kosten für  
 
- Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze 
von öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich 
organisierten Rettungsdiensten, soweit hier-
für üblicherweise Gebühren berechnet wer-
den.  
 
- Hat die versicherte Person für Kosten ein-
zustehen, obwohl sie keinen Unfall erlitten 
hatte, ein solcher aber unmittelbar drohte 
oder nach den konkreten Umständen zu 
vermuten war, sind wir ebenfalls ersatz-
pflichtig. 
 
- Transport des Verletzten in das nächste 
Krankenhaus oder zu einer Spezialklinik, 
soweit medizinisch notwendig und ärztlich 
angeordnet. 
 
- Mehraufwand bei der Rückkehr des Ver-
letzten zu seinem ständigen Wohnsitz, so-
weit die Mehrkosten auf ärztliche Anord-
nungen zurückgehen oder nach der Verlet-
zungsart unvermeidbar waren. 
 
- Überführung zum letzten ständigen Wohn-
sitz im Todesfall. 
 
- Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger ein-
tritt, kann der Erstattungsanspruch gegen 
uns nur wegen der restlichen Kosten gel-
tend gemacht werden. Bestreitet ein ande-
rer Ersatzpflichtiger seine Leistungspflicht, 
können Sie sich unmittelbar an uns halten. 
 
- Bestehen für die versicherte Person bei der 
Gerling Allgemeine Versicherungs-AG meh-
rere Unfallversicherungen, können mitversi-
cherte Bergungskosten nur aus einem dieser 
Verträge verlangt werden. 
 
2.7.3 Ausschluss der Dynamik 
 
Die Versicherungssumme nimmt an einer 
für andere Leistungsarten vereinbarten Er-
höhung von Leistung und Prämie nicht teil. 
 
2.8 Kosmetische Operationskosten 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, 
gilt: 
 
2.8.1 Voraussetzungen für die Leistung:  
 
Die versicherte Person hat sich nach einem 
unter den Vertrag fallenden Unfall einer 
kosmetischen Operation unterzogen. 
Als kosmetische Operation gilt eine nach 
Abschluss der Heilbehandlung durchgeführ-
te ärztliche Behandlung mit dem Ziel, eine 
unfallbedingte Beeinträchtigung des äuße-
ren Erscheinungsbildes der versicherten 
Person zu beheben. 
 
Die kosmetische Operation erfolgt inner-
halb von drei Jahren nach dem Unfall, bei 
Unfällen Minderjähriger spätestens vor 
Vollendung des 21. Lebensjahres. 
 
Ein Dritter ist nicht zur Leistung verpflichtet 
oder bestreitet seine Leistungspflicht. 
 
2.8.2 Höhe der Leistung 
 
Wir leisten insgesamt bis zur Höhe der ver-
einbarten Versicherungssumme Ersatz für 
nachgewiesene 
- Arzthonorare und sonstige Operationskos-
ten, 
- notwendige Kosten für Unterbringung und 
Verpflegung in einem Krankenhaus. 
Wir leisten keinen Ersatz für Zahnbehand-
lungs- und Zahnersatzkosten. 

2.8.3 Ausschluss der Dynamik 
 
Die Versicherungssumme nimmt an einer 
für andere Leistungsarten vereinbarten Er-
höhung von Leistung und Prämie nicht teil. 
 
 

3 Welche Auswirkung haben 
Krankheiten oder Gebrechen? 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, 
gilt: 
 
Als Unfallversicherer leisten wir für Unfall-
folgen. Haben Krankheiten oder Gebrechen 
bei der durch ein Unfallereignis verursach-
ten Gesundheitsschädigung oder deren Fol-
gen mitgewirkt, mindert sich 
− im Falle einer Invalidität der Prozentsatz 
des Invaliditätsgrades, 
− im Todesfall und, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, in allen anderen Fällen die 
Leistung  
entsprechend dem Anteil der Krankheit o-
der des Gebrechens. 
 
Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 
25 %, unterbleibt jedoch die Minderung. 
 
 

4 Welche Personen sind nicht 
 versicherbar? 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, 
gilt: 

 
4.1 Nicht versicherbar und trotz Prämien-
zahlung nicht versichert sind dauernd pfle-
gebedürftige Personen sowie Geisteskranke. 
 
Pflegebedürftig ist, wer für die Verrichtun-
gen des täglichen Lebens überwiegend 
fremder Hilfe bedarf. 
 
4.2 Der Versicherungsschutz erlischt, sobald 
der Versicherte im Sinne von Ziffer 4.1 nicht 
mehr versicherbar ist. Gleichzeitig endet die 
Versicherung. 
 
4.3 Die für dauernd pflegebedürftige Per-
sonen sowie Geisteskranke seit Vertragsab-
schluss bzw. Eintritt der Versicherungsunfä-
higkeit entrichtete Prämie ist zurück zu zah-
len. 
 
 

5 In welchen Fällen ist der Versi- 
cherungsschutz ausgeschlossen? 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, 
gilt: 
 
5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für 
folgende Unfälle: 
 
5.1.1 Unfälle der versicherten Person durch 
Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch 
soweit diese auf Trunkenheit beruhen, so-
wie durch Schlaganfälle, epileptische Anfäl-
le oder andere Krampfanfälle, die den gan-
zen Körper der versicherten Person ergrei-
fen. 
 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn 
diese Störungen oder Anfälle durch ein un-
ter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis 
verursacht waren. 
 
5.1.2 Unfälle, die der versicherten Person 
dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine 
Straftat ausführt oder versucht. 
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5.1.3 Unfälle, die unmittelbar oder mittel-
bar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignis-
se verursacht sind. 
 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn 
die versicherte Person auf Reisen im Aus-
land überraschend von Kriegs- oder Bürger-
kriegsereignissen betroffen wird. 
 
Dieser Versicherungsschutz erlischt am En-
de des siebten Tages nach Beginn eines 
Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet 
des Staates, in dem sich die versicherte Per-
son aufhält. 
 
Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in o-
der durch Staaten, auf deren Gebiet bereits 
Krieg oder Bürgerkrieg herrscht. Sie gilt 
auch nicht für die aktive Teilnahme am 
Krieg oder Bürgerkrieg sowie für Unfälle 
durch ABC-Waffen und im Zusammenhang 
mit einem Krieg oder kriegsähnlichen Zu-
stand zwischen den Ländern China, 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
Japan, Russland oder USA. 
 
5.1.4 Unfälle der versicherten Person 
− als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportge-
räteführer), soweit er nach deutschem Recht 
dafür eine Erlaubnis benötigt, sowie als 
sonstiges Besatzungsmitglied eines Luft-
fahrzeuges; 
− bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges 
auszuübenden beruflichen Tätigkeit;  
− bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.  
 
5.1.5 Unfälle, die der versicherten Person 
dadurch zustoßen, dass sie sich als Fahrer, 
Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeu-
ges an Fahrtveranstaltungen einschließlich 
der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, 
bei denen es auf die Erzielung von Höchst-
geschwindigkeiten ankommt. 
 
5.1.6 Unfälle, die unmittelbar oder mittel-
bar durch Kernenergie verursacht sind. 
 
5.2 Ausgeschlossen sind außerdem folgen-
de Beeinträchtigungen: 
 
5.2.1 Schäden an Bandscheiben sowie Blu-
tungen aus inneren Organen und Gehirn-
blutungen. 
 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn 
ein unter diesen Vertrag fallendes Unfaller-
eignis nach Ziffer 1.3 die überwiegende 
Ursache ist. 
 
5.2.2 Gesundheitsschäden durch Strahlen. 
 
5.2.3 Gesundheitsschäden durch Heilmaß-
nahmen oder Eingriffe am Körper der versi-
cherten Person. 
 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn 
die Heilmaßnahmen oder Eingriffe, auch 
strahlendiagnostische und -therapeutische, 
durch einen unter diesen Vertrag fallenden 
Unfall veranlasst waren. 
 
5.2.4 Infektionen. 
 
5.2.4.1 Sie sind auch dann ausgeschlossen, 
wenn sie 
− durch Insektenstiche oder -bisse oder 
− durch sonstige geringfügige Haut- oder 
Schleimhautverletzungen 
verursacht wurden, durch die Krankheitser-
reger sofort oder später in den Körper ge-
langten. 
 
5.2.4.2 Versicherungsschutz besteht jedoch 
für 
− Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für  

− Infektionen, bei denen die Krankheitser-
reger durch Unfallverletzungen, die nicht 
nach Ziffer 5.2.4.1 ausgeschlossen sind, in 
den Körper gelangten. 
 
5.2.4.3 Für Infektionen, die durch Heilmaß-
nahmen oder Eingriffe verursacht sind, gilt 
Ziffer 5.2.3 Satz 2 entsprechend.  
 
5.2.5 Vergiftungen infolge Einnahme fester 
oder flüssiger Stoffe durch den Schlund.  
 
5.2.6 Krankhafte Störungen infolge psychi-
scher Reaktionen,  auch wenn diese durch 
einen Unfall verursacht wurden. 
 
5.2.7 Bauch- oder Unterleibsbrüche. 
 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn 
sie durch eine unter diesen Vertrag fallende 
gewaltsame von außen kommende Einwir-
kung entstanden sind. 
 
 

6 Was müssen Sie bei Änderun-
gen der Berufstätigkeit oder Be-
schäftigung beachten? 
 
6.1 Eine Änderung der Berufstätigkeit oder 
Beschäftigung der versicherten Person 
(Pflichtwehrdienst, Zivildienst oder militäri-
sche Reserveübungen fallen nicht darunter) 
ist uns unverzüglich mitzuteilen, weil die 
Höhe der Versicherungssummen bzw. der 
Prämie maßgeblich von diesen Umständen 
abhängt. 
 
6.2 Errechnen sich bei gleich bleibender 
Prämie nach dem zum Zeitpunkt der Ände-
rung gültigen Tarif niedrigere Versiche-
rungssummen, gelten diese nach Ablauf von 
zwei Monaten ab der Änderung. Errechnen 
sich dagegen höhere Versicherungssummen, 
gelten diese nach Ablauf eines Monats ab 
der Änderung. 
 
 
 
6.3 Auf Ihren Wunsch führen wir den Ver-
trag auch mit den bisherigen Versiche-
rungssummen bei erhöhter oder gesenkter 
Prämie weiter, sobald uns Ihre Erklärung 
zugeht.  
 
 

Der Leistungsfall 
 

7 Was ist nach einem Unfall zu 
beachten (Obliegenheiten)? 
 
Ohne Ihre Mitwirkung und die der versi-
cherten Person können wir unsere Leistung 
nicht erbringen. 
 
7.1 Nach einem Unfall, der voraussichtlich 
eine Leistungspflicht herbeiführt, müssen 
Sie oder die versicherte Person unverzüglich 
einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen 
befolgen und uns unterrichten. 
 
7.2 Die von uns übersandte Unfall- 
anzeige müssen Sie oder die versicherte 
Person wahrheitsgemäß ausfüllen und uns 
unverzüglich zurücksenden; von uns darüber 
hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte 
müssen in gleicher Weise erteilt werden. 
 
7.3 Werden Ärzte von uns beauftragt, muss 
sich die versicherte Person auch von diesen 
untersuchen lassen. Die notwendigen Kos-
ten einschließlich eines dadurch entstande-
nen Verdienstausfalles tragen wir. 
 

7.4 Die Ärzte, die die versicherte Person - 
auch aus anderen Anlässen - behandelt o-
der untersucht haben, andere Versicherer, 
Versicherungsträger und Behörden sind zu 
ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. 
 
7.5 Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist 
uns dies innerhalb von 48 Stunden zu mel-
den, auch wenn der Unfall schon angezeigt 
war. 
 
Uns ist das Recht zu verschaffen, gegebe-
nenfalls eine Obduktion durch einen von 
uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen. 
 
 

8 Welche Folgen hat die Nichtbe-
achtung von Obliegenheiten? 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, 
gilt:  
 
Wird eine nach Eintritt eines Unfalles zu 
erfüllende Obliegenheit verletzt, verlieren 
Sie den Versicherungsschutz, es sei denn, 
Sie haben die Obliegenheit weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig verletzt.  
 
Bei grob fahrlässiger Verletzung behalten 
Sie in so weit den Versicherungsschutz, als 
die Verletzung weder Einfluss auf die Fest-
stellung des Leistungsfalls noch auf die 
Bemessung der Leistung gehabt hat.  
 
Bei vorsätzlicher Verletzung behalten Sie in 
diesen Fällen den Versicherungsschutz in so 
weit nur, wenn die Verletzung nicht geeig-
net war, unsere Interessen ernsthaft zu be-
einträchtigen, oder wenn Sie kein erhebli-
ches Verschulden trifft.  
 
 

9 Wann sind die Leistungen  
fällig? 
 
9.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines 
Monats - beim Invaliditätsanspruch inner-
halb von drei Monaten - zu erklären, ob und 
in welcher Höhe wir einen Anspruch aner-
kennen. Die Fristen beginnen mit dem Ein-
gang folgender Unterlagen: 
− Nachweis des Unfallhergangs und der 
Unfallfolgen, 
− beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der 
Nachweis über den Abschluss des Heilver-
fahrens, soweit es für die Bemessung der 
Invalidität notwendig ist. 
 
Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Be-
gründung des Leistungsanspruchs entste-
hen, übernehmen wir 
- bei Invalidität bis zu 1 ‰ der versicher-
ten Summe, 
- bei Übergangsleistung bis zu 1 % der 
versicherten Summe, 
- bei Tagegeld bis zu einem Tagegeldsatz, 
- bei Krankenhaustagegeld bis zu einem 
Krankenhaustagegeldsatz. 

 
9.2 Erkennen wir den Anspruch an oder 
haben wir uns mit Ihnen über Grund und 
Höhe geeinigt, leisten wir innerhalb von 
zwei Wochen. 
 
9.3 Steht die Leistungspflicht zunächst nur 
dem Grunde nach fest, zahlen wir – auf Ih-
ren Wunsch - angemessene Vorschüsse. 
 
Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine 
Invaliditätsleistung innerhalb eines Jahres 
nach dem Unfall nur bis zur Höhe einer 
vereinbarten Todesfallsumme beansprucht 
werden. 
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9.4 Sie und wir sind berechtigt, den Grad 
der Invalidität jährlich, längstens bis zu 
drei Jahren nach dem Unfall, erneut ärztlich 
bemessen zu lassen. Bei Kindern bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres verlängert 
sich diese Frist von drei auf fünf Jahre.  
Dieses Recht muss 
− von uns zusammen mit unserer Erklärung 
über die Leistungspflicht nach Ziffer 9.1, 
− von Ihnen spätestens drei Monate vor 
Ablauf der Frist 
ausgeübt werden. 
 
Ergibt die endgültige Bemessung eine hö-
here Invaliditätsleistung, als wir bereits 
erbracht  haben,  ist der  Mehrbetrag  mit  
4 % jährlich zu verzinsen. 
 
9.5 Zur Prüfung der Voraussetzungen für 
den Rentenbezug sind wir berechtigt, Le-
bensbescheinigungen anzufordern. Wird die 
Bescheinigung nicht unverzüglich über-
sandt, ruht die Rentenzahlung ab der 
nächsten Fälligkeit. 
 
 

Die Vertragsdauer  
 

10 Wann beginnt und wann en-
det der Vertrag? 
Wann ruht der Versicherungs-
schutz bei militärischen Einsät-
zen? 
 
10.1 Beginn des Versicherungsschutzes 
 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im 
Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt, wenn Sie die erste oder einmalige 
Prämie rechtzeitig im Sinne von Ziffer 11.2 
zahlen.  
 
10.2 Dauer und Ende des Vertrages 
 
Der Vertrag ist für die im Versicherungs-
schein angegebene Zeit abgeschlossen.  
 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens 
einem Jahr verlängert sich der Vertrag um 
jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündi-
gung zugegangen ist.  
 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als 
einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt.  
 
Bei einer Vertragsdauer von mehr als fünf 
Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf 
des fünften Jahres oder jedes darauf fol-
genden Jahres gekündigt werden; die Kün-
digung muss Ihnen oder uns spätestens drei 
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Ver-
sicherungsjahres zugegangen sein.  
 
10.3 Kündigung nach Versicherungsfall 
 
Nach dem Eintritt des Versicherungsfalles 
können Sie oder wir den Versicherungsver-
trag mit einer Frist von einem Monat in 
Textform kündigen. Sie können auch zum 
Schluss der laufenden Versicherungsperiode 
kündigen. Die Kündigung ist bis spätestens 
einen Monat nach Abschluss der Verhand-
lungen über die Entschädigung zulässig. 
 
Wird der Vertrag gekündigt, haben wir nur 
Anspruch auf den Teil der Prämie, der der 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht; be-

reits bezahlte Prämien werden anteilig er-
stattet. 
 
10.4 Ruhen des Versicherungsschutzes bei 
militärischen Einsätzen 
 
Der Versicherungsschutz tritt für die versi-
cherte Person außer Kraft, sobald sie Dienst 
in einer militärischen oder ähnlichen For-
mation leistet, die an einem Krieg oder 
kriegsmäßigen Einsatz zwischen den Län-
dern China, Deutschland, Frankreich, Groß-
britannien, Japan, Russland oder USA betei-
ligt ist. Der Versicherungsschutz lebt wieder 
auf, sobald uns Ihre Anzeige über die Be-
endigung des Dienstes zugegangen ist. 
 
 

Die Versicherungsprämie 
 

11 Was müssen Sie bei der Prä-
mienzahlung beachten? 
Was geschieht, wenn Sie eine 
Prämie nicht rechtzeitig bezah-
len? 
 
11.1 Prämie und Versicherungssteuer 
Die in Rechnung gestellte Prämie enthält 
die Versicherungssteuer, die Sie in der je-
weils vom Gesetz bestimmten Höhe zu ent-
richten haben.  
 
11.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zah-
lung 
Erste oder einmalige Prämie 
 
11.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der 
Zahlung 
 
Die erste oder einmalige Prämie wird - 
wenn nichts anderes vereinbart ist - sofort 
nach  Abschluss des Vertrages fällig. 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie 
unverzüglich nach Erhalt des Versicherungs-
scheins und der Zahlungsaufforderung er-
folgt.  
 
Ist Zahlung der Jahresprämie in Raten ver-
einbart, gilt als erste Prämie nur die erste 
Rate der ersten Jahresprämie.  
 
11.2.2 Späterer Beginn des Versiche-
rungsschutzes 
 
Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie 
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späte-
ren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst ab diesem Zeitpunkt.  
 
11.2.3 Rücktritt 
 
Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie 
nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag 
zurücktreten, solange die Prämie nicht ge-
zahlt ist. Es gilt als Rücktritt, wenn wir die 
erste oder einmalige Prämie nicht innerhalb 
von drei Monaten nach Abschluss des Ver-
trages gerichtlich geltend machen.  
 
11.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zah-
lung 
Folgeprämie 
 
11.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der 
Zahlung 
 
Die Folgeprämie ist, soweit nicht etwas an-
deres bestimmt ist, am Monatsersten des 
vereinbarten Prämienzeitraums fällig.  
 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu 
dem im Versicherungsschein oder in der 

Prämienrechnung angegebenen Zeitpunkt 
erfolgt.  
 
11.3.2 Verzug 
 
Wird die Folgeprämie nicht rechtzeitig ge-
zahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug, 
es sei denn, das Sie die verspätete Zahlung 
nicht zu vertreten haben.  
 
Wir werden Sie in Textform zur Zahlung 
auffordern und Ihnen eine Zahlungsfrist 
von mindestens zwei Wochen setzen.  
 
Der Versicherer ist  berechtigt, Ersatz des 
durch den Verzug entstandenen Schadens 
zu verlangen.  
 
11.3.3 Kein Versicherungsschutz 
 
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab 
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Ver-
sicherungsschutz, wenn Sie mit der Zah-
lungsaufforderung nach Ziffer 11.3.2. Ab-
satz 2 darauf hingewiesen wurden.  
  
11.3.4 Kündigung 
 
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, können wir 
den Vertrag kündigen, wenn wir Sie mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 11.3.2. 
Absatz 2 darauf hingewiesen haben.  
 
Haben wir gekündigt, und zahlen Sie da-
nach innerhalb eines Monats die ange-
mahnte Prämie, besteht der Vertrag fort. 
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem 
Zugang der Kündigung und der Zahlung 
eingetreten sind, besteht jedoch kein Versi-
cherungsschutz.  
 
11.4 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Last-
schriftermächtigung 
 
Ist die Einziehung der Prämie von einem 
Konto vereinbart, gilt die Zahlung als recht-
zeitig, wenn die Prämie zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Fälligkeitstag 
eingezogen werden kann und Sie einer be-
rechtigten Einziehung nicht widersprechen.  
 
Konnte die fällige Prämie ohne Ihr Ver-
schulden von uns nicht eingezogen werden, 
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, 
wenn sie unverzüglich nach unserer Zah-
lungsaufforderung in Textform erfolgt.  
 
Haben Sie zu vertreten, dass die Prämie 
nicht eingezogen werden kann, sind wir 
berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des 
Lastschriftverfahrens zu verlangen.  
 
11.5 Teilzahlung und Folgen bei verspäte-
ter Zahlung 
 
Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten 
vereinbart, sind die noch ausstehenden Ra-
ten sofort fällig, wenn Sie mit der Zahlung 
einer Rate in Verzug sind.  
 
Ferner können wir für die Zukunft jährliche 
Prämienzahlung verlangen.  
 
11.6 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeen-
digung 
 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages 
haben wir, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, nur Anspruch auf den Teil der 
Prämie, der der abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht.  
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Weitere Bestimmungen 
 
12 Wie sind die Rechtsverhältnis-
se der am Vertrag beteiligten 
Personen zueinander? 
 
12.1 Ist die Versicherung gegen Unfälle 
abgeschlossen, die einem anderen zustoßen 
(Fremdversicherung), steht die Ausübung 
der Rechte aus dem Vertrag nicht der versi-
cherten Person, sondern Ihnen zu. Sie sind 
neben der versicherten Person für die Erfül-
lung der Obliegenheiten verantwortlich.  
 
12.2 Alle für Sie geltenden Bestimmungen 
sind auf dessen Rechtsnachfolger und sons-
tige Anspruchsteller entsprechend anzu-
wenden.  
 
12.3 Die Versicherungsansprüche können 
vor Fälligkeit ohne unsere Zustimmung we-
der übertragen noch verpfändet werden.  
 
 

13 Was bedeutet die vorvertragli- 
che Anzeigepflicht? 
 
13.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von 
Angaben über gefahrerhebliche Umstände 
 
Sie oder Ihr Bevollmächtigter sind verpflich-
tet, uns bei Abschluss des Vertrages alle 
Ihnen bekannten gefahrerheblichen Um-
stände in Textform, wahrheitsgemäß und 
vollständig anzuzeigen, insbesondere die im 
Versicherungsantrag gestellten Fragen e-
benso zu beantworten. Gefahrerheblich sind 
die Umstände, die geeignet sind, auf unse-
ren Entschluss Einfluss auszuüben, den Ver-
trag überhaupt oder mit dem vereinbarten 
Inhalt abzuschließen. Ein Umstand, nach 
dem wir ausdrücklich und in Textform ge-
fragt haben, gilt im Zweifel als gefahrer-
heblich.  
 
Die versicherte Person ist neben Ihnen für 
die wahrheitsgemäße und vollständige An-
zeige der gefahrerheblichen Umstände und 
die Beantwortung der gestellten Fragen 
verantwortlich.  
 
Wird der Vertrag von Ihrem Bevollmächtig-
ten oder einem Vertreter ohne Vertretungs-
macht geschlossen und kennt dieser den 
gefahrerheblichen Umstand, müssen Sie 
sich so behandeln lassen, als hätten Sie 
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies 
arglistig verschwiegen.  
 
13.2 Rücktritt 
 
13.2.1 Voraussetzungen und Ausübung 
des Rücktritts 
 
Unvollständige und unrichtige Angaben zu 
den gefahrerheblichen Umständen berech-
tigen uns, vom Versicherungsvertrag zu-
rückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein 
Umstand nicht oder unrichtig angezeigt 
wurde, weil Sie sich der Kenntnis der Wahr-
heit arglistig entzogen haben.  
 
Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Mo-
nats erfolgen. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, in dem wir von der Verletzung 
der Anzeigepflicht Kenntnis erlangen. Der 
Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen ge-
genüber.  
 
 
13.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts 
 

Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn wir 
die nicht angezeigten gefahrerheblichen 
Umstände oder deren unrichtige Anzeige 
kannten.  
 
Dasselbe gilt, wenn Sie nachweisen, dass 
die unrichtigen oder unvollständigen Anga-
ben weder von Ihnen noch von Ihrem Be-
vollmächtigten schuldhaft gemacht wurden.  
 
Hatten Sie die gefahrerheblichen Umstände 
anhand von uns in Textform gestellter Fra-
gen anzuzeigen, können wir wegen einer 
unterbliebenen Anzeige eines Umstands, 
nach dem nicht ausdrücklich gefragt wor-
den ist, nur zurücktreten, wenn dieser Um-
stand entweder von Ihnen oder Ihrem Be-
vollmächtigten arglistig verschwiegen wur-
de.  
 
13.2.3 Folgen des Rücktritts 
 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versiche-
rungsschutz.  
 
Ist der Versicherungsfall bereits eingetre-
ten, dürfen wir den Versicherungsschutz 
nicht versagen, wenn Sie nachweisen, dass 
der unvollständig oder unrichtig angezeigte 
Umstand weder auf den Eintritt des Versi-
cherungsfalls noch auf den Umfang der 
Leistung Einfluss gehabt hat.  
 
Im Fall des Rücktritts sind wir und Sie ver-
pflichtet, die empfangenen Leistungen zu-
rück zu gewähren; eine Geldsumme ist vom 
Zeitpunkt des Empfangs an zu verzinsen. 
Wir behalten aber unseren Anspruch auf 
den Teil der Prämie, der der im Zeitpunkt 
des Rücktritts abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht.  
 
13.3 Prämienänderung oder Kündigungs-
recht 
 
Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, 
weil Ihre Anzeigepflicht ohne Verschulden 
verletzt wurde, haben wir, falls für die hö-
here Gefahr eine höhere Prämie angemes-
sen ist, auf diese Prämie ab Beginn der lau-
fenden Versicherungsperiode Anspruch. Das 
Gleiche gilt, wenn uns bei Abschluss des 
Vertrages ein für die Übernahme der Gefahr 
erheblicher Umstand nicht angezeigt wor-
den ist, weil er Ihnen nicht bekannt war.  
 
Wird die höhere Gefahr nach den für unse-
ren Geschäftsbetrieb maßgebenden 
Grundsätzen auch gegen eine höhere Prä-
mie nicht übernommen, können wir den 
Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von einem Monat, nachdem 
wir von der Anzeigepflichtverletzung 
Kenntnis erlangt haben, kündigen. Die 
Kündigung wird einen Monat nach dem 
Zugang bei Ihnen wirksam.  
 
Das Recht auf Prämienerhöhung oder Kün-
digung erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats von dem Zeitpunkt an geltend 
gemacht wird, in dem wir von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht oder von dem nicht 
angezeigten Umstand Kenntnis erlangt ha-
ben.  
 
13.4 Anfechtung 
 
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung über Gefahrumstände anzufech-
ten, bleibt unberührt.  
 
 
 

14 Wie können Sie den Verlust 
 von Ansprüchen vermeiden? 

 
14.1 Sie haben keinen Anspruch auf Versi-
cherungsschutz, wenn Sie den Anspruch auf 
die Leistung nicht innerhalb von sechs Mo-
naten gerichtlich geltend gemacht haben.  
 
14.2 Die Frist beginnt mit dem Zugang un-
serer Ablehnung in Textform. Die Rechtsfol-
gen der Fristversäumnis treten nur ein, 
wenn wir dabei auf die  Notwendigkeit der 
fristgerechten gerichtlichen Geltendma-
chung hingewiesen haben.  
 
 

15 Wann verjähren die Ansprüche 
 aus dem Vertrag? 
 
15.1 Die Ansprüche aus dem Versiche-
rungsvertrag verjähren in zwei Jahren. Die 
Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
dem die Leistung verlangt werden kann.  
 
15.2 Haben Sie einen Anspruch bei uns 
angemeldet, zählt der Zeitraum von der 
Anmeldung bis zum Zugang unserer Ent-
scheidung in Textform bei der Fristberech-
nung nicht mit.  
 
 

16 Welches Gericht ist zuständig? 
 
16.1 Für Klagen aus dem Versicherungsver-
trag gegen uns bestimmt sich die gerichtli-
che Zuständigkeit nach dem für unseren 
Sitz oder unserer für den Versicherungsver-
trag zuständigen Niederlassung. Hat ein 
Versicherungsagent am Zustandekommen 
des Vertrages mitgewirkt, ist auch das Ge-
richt des Ortes zuständig, an dem der Versi-
cherungsagent zur Zeit der Vermittlung o-
der des Abschlusses seine gewerbliche Nie-
derlassung oder - bei Fehlen einer gewerbli-
chen Niederlassung - seinen Wohnsitz hatte.  
 
16.2 Wir können Klagen gegen Sie bei dem 
für Ihren Wohnsitz zuständigen Gericht er-
heben.  
 
 

17 Was ist bei Mitteilungen an 
uns zu beachten? 
Was gilt bei Änderungen Ihrer 
Anschrift? 
 
17.1 Alle für uns bestimmten Anzeigen und 
Erklärungen müssen Sie in Textform abge-
ben. Sie sollen an unsere Hauptverwaltung 
oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständig bezeichne-
te Service GmbH gerichtet werden.  
 
17.2 Haben Sie uns eine Änderung Ihrer 
Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die Ihnen gegenüber ab-
zugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefes an die letzte uns be-
kannte Anschrift. Die Erklärung wird zu 
dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie Ihnen  
ohne die Anschriftenänderung bei regelmä-
ßiger Beförderung zugegangen sein würde.  
 
 

18 Welches Recht findet Anwen- 
dung? 
 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
 


